
Verbindliche Benutzerordnung für den Kletterturm 
im Garten des Jugendzentrum „Treff“ in Alfeld (Leine) 

 
Haftungsausschluss des Kletterturmes im Jugendzentrum Alfeld (Leine) 
 
- Jeder ist grundsätzlich für die eigene Sicherheit verantwortlich und 

klettert auf eigenes Risiko. Eltern haften für Ihre Kinder! 
- Klettern ist immer mit Sturz- und Verletzungsrisiko verbunden und erfordert 

ein hohes Maß an Umsicht und Eigenverantwortung. 
- Bei Nichtbeachtung der unten aufgeführten Benutzungsregeln haften die 

Betreiber des Kletterturmes auf dem Gelände des Jugendzentrum Alfeld für 
keinerlei Schäden. Die Benutzung der Kletteranlage kann bei 
Zuwiderhandlung bis auf weiteres untersagt werden. 

- Auf persönliches Eigentum ist selber zu achten. Für verloren gegangene und 
beschädigte Gegenstände sowie Kleidung wird keine Haftung übernommen. 

 
Anmeldung und Nutzung  
- Die Benutzung des Kletterturmes ist nur nach Anmeldung im Jugendzentrum 

erlaubt. 
- Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr dürfen die Kletteranlage nur unter 

Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder einer befugten volljährigen Person 
benutzen. 

- Bei Vorlage der schriftlichen Einverständniserklärung eines 
Erziehungsberechtigten dürfen Jungendliche von 13 bis 18 Jahren die 
Kletteranlage auch ohne entsprechende Begleitung nutzen. 

- Die Benutzer sind verpflichtet, den Kletterturm und dessen Zubehör schonend 
zu behandeln, insbesondere ist jede Beschädigung oder unnötige 
Verschmutzung zu unterlassen. 

- Die Benutzer haften für alle Schäden, die an dem Kletterturm infolge 
unsachgemäßen Gebrauchs auftreten. 

- Den Anweisungen der Kletterturmaufsichten ist unmittelbar Folge zu leisten. 
- Kletterkurse und Einweisungen durch Fremdanbieter bedürfen der Absprache 

mit den Verantwortlichen des Jugendzentrums. 
- Das Klettern in dieser Anlage ist nach Alkohol-, Medikamenten- und 

Drogenkonsum nicht gestattet. 
 
Sicherheit 
Grundsätzlich ist es erforderlich auf die anderen Nutzer der Kletteranlage Rücksicht 
zu nehmen. Eine Gefährdung von Personen ist unter allen Umständen zu vermeiden. 
- An einer Route darf immer nur eine Person klettern und eine Person sichern. 
- Es dürfen keine Gegenstände z.B. Taschen, Flaschen, Schmuck, Handy etc. 

im Niedersprungbereich abgelegt werden. 
- Die Kletterwände dürfen nicht überklettert werden. Auch darf das Grundgerüst 

nicht genutzt oder gar beklettert werden. 
 
Sonstiges 
- Lose oder beschädigte Griffe oder andere Defekte an Kletterturm oder 

Zubehör bitte unverzüglich einem Mitarbeiter melden, damit Abhilfe 
geschaffen werden kann. 



- Griffe oder andere Kletterturmausstattung darf nicht versetzt, verdreht oder 
gar mitgenommen werden. 

- Das Leihmaterial bitte pfleglich behandeln. 
- Barfuß zu klettern ist nicht erlaubt. Der Kletterturm darf nur mit Kletterschuhen 

oder sauberen Sportschuhen o.Ä. betreten bzw. beklettert werden. 
 
 
Wir wünschen dir Viel Spaß beim Klettern! 
 
 
 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich die Benutzerordnung gelesen und verstanden habe und 
diese anerkenne: 
 
 
_____________________________________   ____________________ 
Vor- und Zuname (des Kindes)     Geb.datum 
 
 
_____________________________________  
Vor- und Zuname (des Erziehungsberechtigten) 
 
 
_____________________________________ 
Straße 
 
 
_____________________________________ 
PLZ / Stadt 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Datum, Unterschrift (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
 


